
                              
 
 
 
An den  
Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Herrn Reinhold Daniel 
Wilhelm-Leuschner-Str. 3 
64850 Schaafheim 

Schaafheim, den 10.05.2025 

Sehr geehrter Herr Daniel, 
 

wir bitten nachstehenden Antrag in der kommenden Sitzungsrunde auf die 
Tagesordnung zu nehmen. 

Antrag zur Verkleinerung der Gemeindevertretung Schaafheim 
 

Die CDU/FWG-Fraktionen beantragen, die Zahl der Mandate in der Gemeindevertretung 
Schaafheim zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2026 gemäß §§ 5, 6 und 38 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) von derzeit 31 auf 25 Sitze zu reduzieren. 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Schaafheim beschließt den Entwurf der „Zweiten Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Schaafheim“.  

Begründung: 

1. Effizientere Entscheidungsprozesse 
Kleinere Gremien ermöglichen strukturiertere Diskussionen und schnellere 
Entscheidungen. Dies steigert die Handlungsfähigkeit der Gemeindevertretung 
insgesamt – gerade in einer Zeit, in der komplexe Herausforderungen zügige und 
präzise politische Reaktionen erfordern. 

2. Übersichtlichere Organisation 
Die Organisation und Durchführung von Sitzungen – insbesondere bei kontroversen 
Themen – wird durch eine kleinere Anzahl an Mandatsträgern deutlich erleichtert. Auch 
die Koordination innerhalb der Fraktionen wird übersichtlicher und effektiver. 

3. Angemessenheit zur Gemeindegröße 
Schaafheim zählt zu den Kommunen mittlerer Größe. Eine Gemeindevertretung mit 25 
Sitzen ist für eine Kommune dieser Größenordnung absolut angemessen und gängige 
Praxis.  



 

 

4. Stärkung der politischen Verantwortung 
Weniger Mandate bedeuten mehr Verantwortung für jedes einzelne Mitglied der 
Gemeindevertretung. Diese Stärkung der individuellen Rolle wird das Engagement und 
das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Gemeindevertreters fördern – und 
somit die Qualität und die Attraktivität der politischen Arbeit insgesamt steigern. 

5. Die richtige Maßnahme in Zeiten knapper Kassen und Politikverdrossenheit 
In einer Zeit knapper öffentlicher Mittel und dem allgemeinen Trend, den Staat und seine 
Gremien zu verschlanken, steht dieser Schritt für einen modernen, sparsamen und 
zukunftsfähigen Politikstil. Die Verkleinerung bringt zwar nur kleine, aber konkrete 
Einsparungen mit sich: Weniger Sitzungsgelder, geringere Aufwandsentschädigungen 
und entlasten den Gemeindehaushalt. Auch der Verwaltungsaufwand – etwa für 
Einladungen, Protokollführung oder Vor- und Nachbereitung von Sitzungen – wird sich 
reduzieren. 

Der Aufgabenumfang der Gemeindevertretung bleibt natürlich unabhängig von ihrer 
Größe bestehen. Allerdings führt eine kleinere Gremienstruktur erfahrungsgemäß zu 
effizienteren Abläufen, klareren Zuständigkeiten und weniger Abstimmungsbedarf. Dies 
wird die Arbeitsorganisation in den Fraktionen und insgesamt verbessern. Die neue 
Gemeindevertretung kann zudem noch über eine Verringerung bzw. Zusammenlegung 
von Ausschüssen entscheiden und so die Abläufe effizienter gestalten und damit zu 
einer Entlastung aller Mitglieder der Gemeindevertretung beitragen. 

Eine Reduktion der Mandatszahl wird so das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
die Handlungsfähigkeit und Ernsthaftigkeit kommunaler Politik stärken was unser 
erklärtes Ziel ist. 

 

 

 

gez. 

Ralph Pittich       Patrick Kelley 

CDU-Fraktionsvorsitzender     FWG-Fraktionsvorsitzender  

 

 

 

 

 

 



 

 

(Entwurf) 

Zweite Satzung  
zur Änderung der Hauptsatzung  

der Gemeinde Schaafheim 

Aufgrund der §§ 5, 6 und 38 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. März 2025 (GVBl. I S. [bitte eintragen]), hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schaafheim in ihrer Sitzung am [Datum der Beschlussfassung eintragen] 
folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 – Änderung der Hauptsatzung 

§ 3 Absatz 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Schaafheim vom 1. Januar 2018, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 6. Dezember 2021, wird wie folgt geändert: 

„(1) Die Gemeindevertretung besteht aus 25 Mitgliedern.“ 

§ 2 – Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt erstmals für die 
Wahlzeit der Gemeindevertretung, die am 1. April 2026 beginnt. 

 

Schaafheim, den [Datum eintragen] 

 

Daniel Rauschenberger 

Bürgermeister 

 


